
Parlamentarische Bürgerinitiative 

betreffend 

Selbstbestimmt statt fremdbeherrscht! 
Gegen sexuelle Belästigung und Ungleichbehandlung von 
Frauen an Österreichischen Hochschulen 

Seitens der Einbringerinnen wird das Vorliegen einer Bundeskompetenz in folgender Hinsicht 
angenommen: 

Das HochschOlerinnen- und HochschOlerschaftsgesetz 2014 kurz HSG 2014, das Bundesgesetz 
Ober die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 - UG), das 
Bundesgesetz Ober die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien 
(Hochschulgesetz 2005 - HG), das Bundesgesetz Ober Fachhochschul-Studiengänge 
(Fachhochschul-Studiengesetz - FHStG) und das Bundesgesetz über Privatuniversitäten 
(Privatuniversitätengesetz - PUG) liegen in Bundeskompetenz. 

Dieses Anliegen wurde bis zur Einbringung im Nationalrat von 9 A 4 Bürgerinnen mit ihrer 
Unterschrift unterstützt. (Anm.: zumindest 500 rechtsgOltige Unterschriften müssen für die 
Einbringung im Nationalrat vorliegen.) 

Anliegen: 
Der Nationalrat wird ersucht, 

folgende Bürger_inneninitiative zu behandeln: 

Frauen sind an den Österreich ischen Hochschulen zwar formell Gleichgestellt, faktisch jedoch gibt 
es immer noch Diskriminierung von Frauen. Artikel 7 Bundes-Verfassungsgesetz verbietet jede 
Form der Diskriminierung auf Grund des Geschlechts. Abs. 2 lautet seit 1998: "Bund, Länder und 
Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau. Maßnahmen zur 
Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere zur Beseitigung 
tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind zulässig". 
Daher fordern wir die Veränderung der Gesetze die Hochschulen betreffend dahingehend eine 
tatsächliche Gleichstellung von Frauen zu erreichen und der sexuellen Belästigung an Hochschulen 
ein Ende zu setzen. 

Daher fordern wir: 
Ein Frauenreferat an jeder Hochschule und ÖH 
Sexuelle Belästigung als Aufgabenbereich des Arbeitskreis für Gleichbehandlungfragen 
Einführung eines Arbeitskreis für Gleichbehandlungfragen an allen Hochschulen 

Daraus ergeben sich folgende Gesetzesänderungen im Wortlaut (siehe Beiblatt) 

(Falls der Vordruck nicht ausreicht, bitte auf Beiblatt fortsetzen) 
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HSG 2014 
§ 36 (2) Die Verwaltung und die übrigen Aufgabenbereiche sind durch Referate zu fuhren. Die Referate sind durch die 
Bundesvertretung und die Hochschulvertretungen der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften durch die jeweiligen 
Satzungen einzurichten. Folgende Referate sind jedenfalls einzurichten: 

I. ein Referat fiir Bildungspolitik 
2. ein Referat für Sozialpolitik 
3. ein Referat fur wirtschaftliche Angelegenheiten 
4. ein Referat für Frauen- und Gleichstellungsfragen 

UG 2002 
§42. (I) An jeder Universität ist vom Senat ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen einzurichten, dessen Aufgabe 
es ist. Diskriminierungen durch Universitätsorgane auf Grund des Geschlechts sowie auf Grund der ethnischen 
Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung sowie sexueller 
Belästigung und/oder sex. Gewalt entgegenzuwirken und die Angehörigen und Organe der Universität in diesen 
Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen. 
(11) Das Rektorat hat dem Arbeitskreis rur Gleichbehandlungsfragen die für die Erfiillung seiner Aufgaben 
entsprechenden Personal- und Sachressourcen sowie die erforderlichen Räume nach zur Verfügung zu stellen und ist 
verpflichtet, Informationen über den Arbeitskreis rur Gleichbehandlungsfragen und dessen Erreichbarkeit öffentlich 
zugänglich zu machen. 

HG 2005 
§ 21 (2) An jeder Pädagogischen Hochschule ist vom Hochschulkollegium ein Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen einzurichten, dessen Aufgabe es ist, Diskriminierungen durch Organe der Pädagogischen 
Hochschule auf Grund des Geschlechts sowie auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder 
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung sowie sexueller Belästigung entgegenzuwirken und die 
Angehörigen und Organe der Pädagogischen Hochschule in diesen Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen. 
(11) Das Rektorat hat dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen die fllr die Erfiillung seiner Aufgaben 
entsprechenden Personal- und Sachressourcen sowie die erforderlichen Räume zu stellen und ist verpflichtet, 
Informationen über den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen und dessen Erreichbarkeit öffentlich zugänglich zu 
machen. 

Einführung eines 
§IO(3)12. 

FHStG 

Einrichtung eines Arbeitskreises fur Gleichbehandlungsfragen; 

§10 (3) 13. 

Nominierung eines weiblichen und eines männlichen Mitglieds für die Schiedskommission 

Einführung des § J Oa: 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
(I) An jeder Fachhochschule ist vom Kollegium ein Arbeitskreis fur Gleichbehandlungsfragen einzurichten. dessen 
Aufgabe es ist, Diskriminierungen durch FachhochschuJorgane auf Grund des Geschlechts sowie auf Grund der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung sowie 
sexueller Belästigung lind/oder sex. Gewalt entgegenzuwirken und die Angehörigen und Organe der Fachhochschule in 
diesen Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen. 
(2) Die Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises flir Gleichbehandlungsfragen sowie deren Funktionsdauer ist in der 
Satzung festzulegen. Die im Kollegium vertretenen Gruppen von Fachhochschulangehörigen sind berechtigt, Mitglieder 
in einem in der Satzung festgelegten Verhältnis in den Arbeitskreis zu entsenden. Aus dem Kreis der Mitglieder des 
Arbeitskreises ist eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender zu \vählen. 
(3) Die Mitglieder des Arbeitskreises fiir Gleichbehandlungsfragen sind bei der Ausübung ihrer Funktion an keine 
Weisungen oder Aufträge gebunden. Sie dürfen bei der Ausübung ihrer Befugnisse nicht behindert und wegen dieser 
Tätigkeit in ihrem beruflichen Fortkommen nicht benachteiligt werden. 
(4) Den Mitgliedern des Arbeitskreises ist vom Erhalter in allen innerhochschulischen Angelegenheiten Auskunft zu 

erteilen sowie Einsicht in die Geschäftsstücke, Unterlagen und in die automationsunterstiitzt aufgezeichneten Daten 
über das Personal der Fachhochschule zu geben, deren Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben des Arbeitskreises 
erforderlich ist. Auf Verlangen ist die Herstellung von Fotokopien dieser Unterlagen zu gestatten. Einsicht in die 
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Personalakten ist nur mit Genehmigung der Betroffenen zulässig. 
(5) Werden vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zur Vorbereitung seiner Beschlüsse Gutachten und 
Stellungnahmen facheinschlägiger Expertinnen oder Experten sowie Auskünfte eingeholt, dürfen diesen Expertinnen 
oder Experten die dafur erforderlichen Unterlagen zur Verfugung gestellt werden. Diese Expertinnen oder Experten 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
(6) Dem Arbeitskreis fiir Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu bringen: 

I. alle Ausschreibungstexte fur die Besetzung von Stellen und Funktionen vor erfolgter Ausschreibung. Der 
Arbeitskreis hat das Recht, innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung zur Ausschreibung Stellung zu nehmen; 

2. die Liste der eingelangten Bewerbungen: 
3. die Liste der zu Aufnahmegesprächen eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber. 

(7) Der Erhalter hat gleichzeitig mit der Information des zuständigen Betriebsrats den Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen darüber in Kenntnis zu setzen, mit welcher Bewerberin oder mit welchem Bewerber ein 
Arbeitsvertrag abgeschlossen werden soll. Arbeitsverträge, die ohne vorherige Verständigung des Arbeitskreises oder 
vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 8 abgeschlossen werden, sind unwirksam. 
(8) Hat der Arbeitskreis fur Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, dass die Entscheidung eines 
Fachhochschulorgans eine Diskriminierung von Personen auf Grund ihres Geschlechts oder auf Grund der ethnischen 
Zugehörigkeit. der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientienmg darstellt, ist er berechtigt, 
innerhalb von drei Wochen die Schiedskommission anzurufen. 
(8a) Das jeweilige Kollegialorgan hat den Arbeitskreis fUf Gleichbehandlungsfragen unverzüglich über seine 
Zusammensetzung zu informieren. Ist der Frauenanteil von mindestens 50 vH nicht ausreichend gewahrt, so kann der 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen binnen vier Wochen die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung an die 
Schiedskommission erheben. Die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung hat zu unterbleiben, wenn sachliche 
Gründe vorliegen. Ist das Kollegialorgan unrichtig zusammengesetzt, und erhebt der Arbeitskreis flir 
Gleichbehandlungsfragen Einrede, sind die Beschlüsse des Kollegialorgans nichtig. Erhebt der Arbeitskreis ftir 
Gleichbehandlungsfragen nicht fristgerecht die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung, gilt das Kollegialorgan als 
richtig zusammengesetzt. 
(8b) Sämtliche von der Wahlkommission zugelassenen Wahlvorschläge flir die Wahlen zum Kollegium einschließlich 
der Vorschläge flir die Ersatzmitglieder sind im Hinblick auf die Einhaltung der Reihung von mindestens 50 vH Frauen 
an wählbarer Stelle dem Arbeitskreis fur Gleichbehandlungsfragen vorzulegen. Dieser hat binnen einer Woche zu 
entscheiden, ob der Wahlvorschlag geschlechtergerecht ist. Entscheidet der Arbeitskreis fur Gleichbehandlungsfragen, 
dass nicht ausreichend Frauen auf dem Wahlvorschlag enthalten sind. hat er die Einrede der Mangelhaftigkeit des 
Wahlvorschlages an die Schiedskommission zu erheben. Die Einrede hat zu unterbleiben, wenn sachliche Gründe 
vorliegen. Entscheidet die Schiedskommission, dass die Einrede zu Recht erhoben wurde. hat die Wahlkommission den 
Wahlvorschlag an die wahlwerbende Gruppe zur Verbesserung zurückzuverweisen. 
(Sc) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat unverzüglich an die Bundesministerin oder den Bundesminister 
zu berichten, wenn er 

erhebt. 

I. eine Einrede der unrichtigen Zusammensetzung eines Kollegialorgans an die Schiedskommission richtet 
2. eine Beschwerde wegen Diskriminierung im Zusammenhang mit der Einstellung von Lehrenden oder 
3. eine Einrede der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages 

(gd) Die Bundesministerin oder der Bundesmin.ister hat in geeigneter Form auf der Homepage des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung eine auf Gnmd der Berichte der Universitätsräte erstellte Darstellung der Umsetzung 
der geschlechtergerechten Zusammensetzung von Kollegialorganen. 
(9) Erhebt der Arbeitskreis fiir Gleichbehandlungsfragen Beschwerde an die Schiedskommission, ist die Vollziehung 
der Entscheidung des Hochschulorgans bis zur Entscheidung der Schiedskollunission unzulässig. 
(10) Dem Erhalter ist jährlich ein Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises zu übermitteln. 
(11) Der Erhalter hat dem Arbeitskreis flir Gleichbehandlungsfragen die ftir die ErfUllung seiner Aufgaben 
entsprechenden Personal- und Sachressourcen sowie die erforderlichen Räume nach Maßgabe der budgetären 
Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. 

Sowie des § I Ob 
I) An jeder Fachhochschule ist eine Schiedskommission einzurichten. Zu ihren Aufgaben zählen: 

I. die Vermittlung in Streitfällen von Angehörigen der Fachhochschule; 
2. die Entscheidung tiber Beschwerden des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen wegen einer Diskriminierung 
auf Grund des Geschlechts oder auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters 
oder der sexuellen Orientierungdurch die Entscheidung eines Fachhochschulorgans; 
3. Entscheidung über Einreden der unrichtigen Zusammensetzung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen 
binnen vier Wochen; 
4. Entscheidung über Einreden der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen binnen 14 Tagen. 

(2) Angelegenheiten, die einem Rechtszug unterliegen, und Leistungsbeurteilungen sind von der Prüfung durch die 
Schiedskommission ausgenommen. 
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(3) Die Schiedskommission soll bei der Erfiillung ihrer Aufgaben möglichst auf ein Einvernehmen zwischen den 
Beteiligten hinwirken. 

(4) Alle Organe und Angehörigen der Hochschule sind verpflichtet, den Mitgliedern der Schiedskommission Auskünfte 
in der Sache zu erteilen und an Kontaktgesprächen teilzunehmen. 

(5) Die Schiedskommission hat in den Angelegenheiten innerhalb von drei Monaten mit Bescheid darüber 
abzusprechen, ob durch die Entscheidung des Fachhochschulorgans eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts. 
auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit. der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung 
vorliege Betrifft die Beschwerde den Vorschlag der Findungskommission oder den Vorschlag des Senates zur 
Bestellung der Rektorin oder des Rektors, so hat die Schiedskommission binnen 14 Tagen zu entscheiden. 

(6) Bejaht die Schiedskommission das Vorliegen einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechts, auf Grund der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung, hat das 
Fachhochschulorgan eine neue Personalentscheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Schiedskommission zu 
treffen. 

(7) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen und das betroffene Fachhochschulorgan haben das Recht. gegen den 
das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem Bundesverwaltungsgericht Beschwerde zu fUhren. 

(8) Arbeitsvel1räge, die von der Erhalter während eines anhängigen Verfahrens vor der Schiedskommission oder trotz 
eines negativen Bescheids der Schiedskommission abgeschlossen werden, sind unwirksam. 

(9) Die Schiedskommission besteht aus sechs Mitgliedern, die keine Angehörigen der betreffenden Fachhochschule sein 
müssen. Je ein männliches und ein weibliches Mitglied sind vom Kollegium. vom Erhalter und vom Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen für eine Funktionsperiode von zwei Jahren zu nominieren. Zwei der Mitglieder müssen 
rechtskundig sein. Zwei Mitglieder müssen der Studierendenkurie angehören. Vom Kollegium, vom Erhalter und vom 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind jeweils ein weibliches und ein männliches Ersatzmitglied zu nominieren. 

(10) Die Mitglieder der Schiedskommission sind bei der Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträge 
gebunden. 

(11) Die Schiedskommission entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

( 12) Dem Erhalter ist jährlich ein Tätigkeitsbericht der Schiedskommission zu iibemlitteln. 

PUG 
Einführung eines §4 (2) 8 

Richtlinien über die Einrichtung des Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 

Einführung eines §4a 

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 

(I) An jeder Privatuniversität ist von der Privatuniversität ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen einzurichten. 
dessen Aufgabe es ist, Diskriminierungen durch die Privatuniversität auf Grund des Geschlechts sowie auf Grund der 
ethnischen Zugehörigkeit. der Religion oder Weltanschauung. des Alters oder der sexuellen Orientierung sowie 
sexueller Belästigung entgegenzuwirken und die Angehörigen und Organe der Universität in diesen Angelegenheiten zu 
beraten und zu unterstützen. 
(2) Die Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sowie deren Funktionsdauer ist in der 
Satzung festzulegen. Es muss von jeder Kurie zumindest I Mitglied im Arbeitskreis vertreten sein. 
(3) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sind bei der Ausübung ihrer Funktion an keine 
Weisungen oder Aufträge gebunden. Sie dürfen bei der Ausübung ihrer Befugnisse nicht behindert und wegen dieser 
Tätigkeit in ihrem beruflichen Fortkommen nicht benachteiligt werden. 
(4) Den Mitgliedem des Arbeitskreises ist von der Privatuniversität in allen inneruniversirären Angelegenheiten 
Auskunft zu erteilen sowie Einsicht in die Geschäftsstücke, Unterlagen und in die automationsunterstützt 
aufgezeichneten Daten iiber das Personal der Privatuniversität zu geben, deren Kenntnis zur Emillung der Aufgaben des 
Arbeitskreises elforderlich ist. Auf Verlangen ist die Herstellung von Fotokopien dieser Unterlagen zu gestatten. 
Einsicht in die Personalakten ist nur mit Genehmigung der Betroffenen zulässig. 
(5) Werden vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zur Vorbereitung seiner Beschlüsse Gutachten und 
Stellungnahmen facheinschlägiger Expertinnen oder Experten sowie Auskünfte eingeholt. dürfen diesen Expertinnen 
oder Experten die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Diese Expertinnen oder Experten 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
(6) Dem Arbeitskreis flir Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu bringen: 

2. alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen und Funktionen vor erfolgter Ausschreibung. Der 
Arbeitskreis hat das Recht, innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung zur Ausschreibung Stellung zu nehmen; 

2. die Liste der eingelangten Bewerbungen; 
3. die Liste der zu Aufnahmegesprächen eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber. 
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(7) Die Privatuniversität hat gleichzeitig mit der Information des zuständigen Betriebsrats den Arbeitskreis flir 
Gleichbehandlungsfragen darüber in Kenntnis zu setzen, mit welcher Bewerberin oder mit welchem Bewerber ein 
Arbeitsvertrag abgeschlossen werden soll. Arbeitsverträge, die ohne vorherige Verständigung des Arbeitskreises oder 
vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 8 abgeschlossen werden, sind unwirksam. 
(8) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, dass die Entscheidung eines Organs der 
Privatuniversität eine Diskriminierung von Personen auf Grund ihres Geschlechts oder auf Grund der ethnischen 
Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung darstellt, ist er berechtigt. 
innerhalb von drei Wochen die Schiedskommission anzurufen. 
(8a) Der Arbeitskreis fllr GleichbehandlungsfTagen hat unverzüglich an die Bundesministerin oder den Bundesminister 
zu berichten, wenn er eine Beschwerde wegen Diskriminierung im Zusammenhang mit der Einstellung von Lehrenden 
oder erhebt. 
(9) Erhebt der Arbeitskreis nir Gleichbehandlungsfragen Beschwerde an die Schiedskommission, ist die Vollziehung 
der Entscheidung der Privatuniversität bis zur Entscheidung der Schiedskommission unzulässig. 
(10) Der Privatuniversität ist jährlich ein Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises zu übem1itteln. 
(ll) Die Privatuniversität hat dem Arbeitskreis flir Gleichbehandlungsfragen die fur die Ernillung seiner Aufgaben 
entsprechenden Personal- und Sachressourcen sowie die erforderlichen Räume nach Maßgabe der budgetären 
Möglichkeiten zur Verfligung zu stellen und ist verpflichtet, Informationen über den Arbeitskreis flir 
Gleichbehandlungsfragen und dessen Erreichbarkeit öffentlich zugänglich zu machen. 

Einflihrung eines §4b 

I) An jeder Privatuniversität ist eine Schiedskommission einzurichten. Zu ihren Aufgaben zählen: 

1. die Vermittlung in Streitfällen von Angehörigen der Universität: 
2. die Entscheidung über Beschwerden des Arbeitskreises flir GleichbehandlungsfTagen wegen einer Diskriminierung 
auf Grund des Geschlechts oder auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters 
oder der sexuellen Orientierung durch die Entscheidung eines Fachhochschulorgans; 
3. Entscheidung über Einreden der unrichtigen Zusammensetzung des Arbeitskreises fHr Gleichbehandlungsfragen 
binnen vier Wochen; 
4. Entscheidung über Einreden der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen binnen 14 Tagen. 

(2) Angelegenheiten. die einem Rechtszug unterliegen, und Leistungsbeurteilungen sind von der Prüfung durch die 
Schiedskommission ausgenommen. 

(3) Die Schiedskommission soll bei der Erftlllung ihrer Aufgaben möglichst auf ein Einvernehmen zwischen den 
Beteiligten hinwirken. 

(4) Alle Organe und Angehörigen der Privatuniversität sind verpflichtet. den Mitgliedern der Schiedskommission 
Auskünfte in der Sache zu erteilen und an Kontaktgesprächen teilzunehmen. 

(5) Die Schiedskommission hat in den Angelegenheiten innerhalb von drei Monaten mit Bescheid darüber 
abzusprechen, ob durch die Entscheidung des Fachhochschulorgans eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts, 
auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung 
vorliegt. Betrifft die Beschwerde den Vorschlag der Findungskommission oder den Vorschlag des Senates zur 
Bestellung der Rektorin oder des Rektors, so hat die Schiedskommission binnen 14 Tagen zu entscheiden. 

(6) Bejaht die Schiedskommission das Vorliegen einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechts. auf Grund der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung. hat das 
Universitätsorgan eine neue Personalentscheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Schiedskommission zu 
treffen. 

(7) Der Arbeitskreis rur Gleichbehandlungsfragen und das betroffene Fachhochschulorgan haben das Recht. gegen den 
das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem Bundesverwaltungsgericht Beschwerde zu führen. 

(8) Arbeitsvenräge. die von der Privatuniversität während eines anhängigen Verfahrens vor der Schiedskommission 
oder trotz eines negativen Bescheids der Schiedskommission abgeschlossen werden, sind unwirksam. 

(9) Die Schiedskommission besteht aus sechs Mitgliedern, die keine Angehörigen der betreffenden Privatuniversität 
sein müssen. Je ein männliches und ein weibliches Mitglied sind vom Kollegium, vom Privatuniversität und vom 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen für eine Funktionsperiode von zwei Jahren zu nominieren. Zwei der 
Mitglieder müssen rechtskundig sein. Zwei Mitglieder müssen der Studierendenkurie angehören. Vom Kollegium, vom 
Privatuniversität und vom Arbeitskreis rur Gleichbehandlungsfragen sind jeweils ein weibliches und ein männliches 
ErsatzmitgJied zu nominieren. 

(10) Die Mitglieder der Schiedskommission sind bei der Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträge 
gebunden. 

(11) Die Schiedskommission entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des 
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Vorsitzenden den Ausschlag. 

(12) Dem Privatuniversität ist jährlich ein Tätigkeitsbericht der Schiedskommission zu übemlineln. 
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Parlamentarische Bürgerinitiative betreffend 

Selbstbestimmt statt fremdbeherrscht! 
Gegen sexuelle Belästigung und Ungleichbehandlung von Frauen an Österreichischen Hochschulen 

Erstunterzeichner/in 

Anschrift und Datum der 
Eingetragen in die 

Name 
E-Mail Adresse 

Geb. Datum 
Unterzeichnung 

Wählerevidenz der 
Gemeinde 

Sandra Hochmayr 

- - - -

I 
-

l 
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